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Anlage 12 zum Vertrag nach DE-UZ 154/155 

Umweltzeichen für  

„Textilien“/“Schuhe und Einlegesohlen“ 

 
 
 

Bitte benutzen Sie nur 
dieses Formular 

 
 

Hersteller von Membranen/Laminaten (Firma): 

 

 

Erklärung als Hersteller von Laminaten oder Membranen für die Firma: 
 
 

 
für folgende Produkte: 
 
 
 
Die in Laminaten verwendeten Membranen auf Polyester-, Polyurethan-, Polyamid-Basis 
müssen mindestens eines der beiden folgenden Unterkriterien erfüllen. 

 
Die Membranen werden mit mindestens 30 % Recyclatanteil, der aus Produktions- und / 
oder Verbraucherabfällen zurückgewonnen wurde, hergestellt. 
 
Die Membranen werden nicht unter Verwendung organischer Lösemittel hergestellt. 
 

 
 
 

Lösemittelhaltige Klebstoffe werden im Laminierprozess nicht verwendet. Lediglich ther-
moplastische oder reaktive (z. B. feuchtigkeitsvernetzende) Schmelzklebstoffe werden 
eingesetzt. Bei Verwendung reaktiver Polyurethan-basierter Schmelzklebstoffe über-
schreitet die Konzentration aromatischer Diisocyanate einen Wert von 0,05 mg/m³ (ent-
sprechend 0,005 ml/m³) am Arbeitsplatz gemessen, ausgedrückt als 8-h-Mittelwert 
(Schichtmittelwert), nicht. 
 
Biozide, PFC und Flammhemmstoffe werden in der Ausrüstung nicht verwendet, 
 

 
 
Ort: 
 
Datum:   Unterschrift:  
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